
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

  
Der Verband Bernischer Gemeinden (VBG) bedankt sich für die Möglichkeit, sich im Rahmen der 
Konsultation zur Revisionsvorlage für die Verordnung über die Aufsicht von stationären und 
ambulanten Leistungen für Kinder (ALKV) zu äussern 
  
Der VBG nimmt zur Kenntnis, dass die vorgeschlagenen Anpassungen zu keiner zusätzlichen 
Aufgabenübertragung an die Gemeinden bzw. die kommunalen Dienste im Bereich der 
Pflegekinderaufsicht führen sollen. Auch sollen die entsprechenden Pauschalbeträge, welche an die 
kommunalen Dienste ausgerichtet werden, grundsätzlich übernommen bzw. an die Teuerung 
angepasst und die zusätzlichen Reisezeiten als Folge der Regionalisierung berücksichtigt werden; die 
Einhaltung dieser Vorgaben sind für die Gemeinden unabdingbar. Weiter geht der VBG davon aus, 
dass die DIJ die kommunalen Dienste im Januar 2023 über diese Entwicklung informiert hat und diese 
entsprechend auf die Umstellungen vorbereitet sind. 
 
Bei dieser Ausgangslage ergeben sich aus Sicht des VBG keine inhaltlichen Bemerkungen. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme bestens.  
  
Freundliche Grüsse 
Jürg Wichtermann 
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